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Von Herbert Mauel

Die Pflege steht vor großen tat-
sächlichen Herausforderungen. 
Mit Blick auf die absehbare Zu-
kunft ist weder die Frage der 
Gewinnung einer ausreichenden 
Zahl von Pflegefachkräften noch 
eine belastbare Finanzierung ge-
klärt, ganz abgesehen von der 
künftigen Ausrichtung der Infra-
struktur. 

Berlin. Insofern kann es schon 
verwundern, wenn einige Träger 
sich und die heutige Ausgestal-
tung der Pflege-Transparenz-
vereinbarung (PTVs) so wichtig 
nehmen, dass sie meinen, mit 
großem Aufwand eine Entschei-
dung des Bundessozialgerichts 
erreichen zu müssen.

Dessen Entscheidung über-
rascht kaum. Auch den Vertrags-
partnern der Selbstverwaltung ist 
klar, dass die PTVs verbesserungs-
fähig ist. Nüchtern betrachtet ist 
aber auch zu konstatieren, dass es 
noch ein weiterer Weg sein dürfte, 
bis eine rein aus wissenschaftli-
chen Indikatoren gespeiste ver-
gleichende Berichterstattung über 

Ergebnisqualität in der Pflege vor 
der flächendeckenden Umsetzung 
steht. 

Mit der heutigen PTVs kann 
letztlich gemessen werden, wie 
intensiv sich die Verantwortlichen 
in den Pflegeheimen mit den zent-
ralen qualitätsrelevanten Themen 
beschäftigen. Erwartet wird da-
bei, dass einerseits die PTVs die 
zentralen Themen aufgreift und 

die intensive Befassung zu einem 
aufmerksamen Umgang führt, 
welcher letztlich die Qualität ver-
bessert. Die Pflegebedürftigen 
und ihre Angehörigen erhalten 
Hinweise, die sie ergänzend nut-
zen können bei der Auswahl der 
notwendigen pflegerischen Un-

terstützung. Die Pflegenoten wer-
den auch in Zukunft keine Wahl 
des Pflegeheims vom heimischen 
Computer aus befördern, zumal 
diese Lebensentscheidung letzt-
lich auf den persönlichen Ein-
druck vor Ort angewiesen ist.

Wer sich in der Qualitätsent-
wicklung durch die Kriterien der 
PTVs eingeschränkt sieht, weil 
aus Trägersicht nach überlegenen 

Standards gearbeitet wird, soll-
te den fachlichen Diskurs auch 
mit den Prüfern des MDK nicht 
scheuen. Die Anwendung kinäs-
thetischer Methoden, wie vor dem 
Bundessozialgericht ausgeführt, 
dürfte wohl kaum an den Vorga-
ben der PTVs scheitern. Hierzu 

bedarf es wohl kaum der gericht-
lichen Auseinandersetzung. In 
zahlreichen anderen Bereichen der 
sozialen Arbeit wird mit großem 
Interesse auf die Qualitätsberichte 
in der Pflege und die damit ver-
bundene Transparenz geschaut. 
Im Interesse der Pflegeheime und 
letztlich auch der Bewohner sind 
kurzfristige Korrekturen notwen-
dig, um den mit der Einführung 
der PTVs einhergehenden massiv 
steigenden Dokumentationsauf-
wand einzugrenzen. 

Die Qualitätsnachweise kön-
nen nicht auf die Dokumentation 
beschränkt bleiben, sondern müs-
sen dringend durch weitere Nach-
weisformen wie die Darlegung 
durch die verantwortlichen Mitar-
beiter ergänzt werden. Demnächst 
muss auch für die Prüfer des MDK 
und Beschäftigte der Pflegeheime 
gelten: Greifen Sie zum Äußers-
ten, reden Sie miteinander! 
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„Greifen Sie zum Äußersten, reden Sie miteinander!“

„Die Qualitätsnach-
weise können nicht 
auf die Dokumen-
tation beschränkt 

bleiben.“
Herbert Mauel

Berlin (ck). Der Verband Deut-
scher Alten- und Behindertenhilfe 
(VDAB) verwahrt sich dagegen, 
den Kasseler Richterspruch vom 
16. Mai als Generallegitimati-
on für das derzeitige System der 
Qualitätsmessung in 
der Pflege zu missbrau-
chen. 

Das Urteil ist Anlass 
für den VDAB, alle Be-
teiligten des laufenden 
Schiedsstellenverfah-
rens zur Zukunft der 
Pflegetransparenzver-
einbarung stationär 
(PTVS) daran zu erin-
nern, in welcher Verantwortung 
sie stehen. Sie hätten für einen 
Systemwechsel zu sorgen, der die 
Pflegequalität nach wissenschaft-
lich fundierten und vernünftigen 
Maßgaben herleitet und misst.

„Die Frage, die sich aktuell 
stellt, ist nicht, ob es Transparenz 
über Qualität in der Pflege geben 
soll, sondern vielmehr, wie sich 
diese sinnvoll und praktisch an-
wendbar herstellen lässt. Darü-
ber trifft das BSG nach aktuellen 
Informationen keine Aussage“, 
so Thomas Knieling, Bundesge-
schäftsführer des VDAB. 

Eben darum gehe es aber im 
aktuellen Schiedsverfahren: Seit 
Mitte April wollen die Verhand-
lungsparteien hier klären lassen, 
gemäß welchem der weit ausei-
nander liegenden Standpunkte 

zukünftig weiter ver-
fahren werden soll. 
„Der VDAB tritt dafür 
ein, Transparenz zu 
schaffen, die den Ver-
braucher wirklich über 
das informiert, was 
für ihn wichtig ist und 
wissenschaftlichen Kri-
terien standhält“, so 
Knieling. Angesichts 

der Bedeutung der Noten für die 
Wahlentscheidungen der Pflege-
bedürftigen hätten die Einrich-
tungen das Recht auf ein unzwei-
felhaftes anstatt auf eines von der 
Wissenschaft eindeutig verwor-
fenes Verfahren. Zudem müssten 
Qualitätsprüfungen geeignet sein, 
die Pflegeergebnisse abzubilden 
und zu verbessern. „Das ist auch 
Wille des Gesetzgebers. Aber das 
leistet das jetzige System an keiner 
Stelle“, so Knieling. Die Forde-
rung des VDAB zum Systemwech-
sel ist also von dem BSG-Urteil in 
keiner Weise tangiert.  

Pflegeergebnisse abbilden und verbessern

„Verbraucher wirklich informieren“
Von Franz-Joseph Stoffer

Köln. Hier wurde eine große Chan-
ce vertan. Mit einer Entscheidung 
in der Sache hätte das Bundesso-
zialgericht Klarheit stiften und das 
rechtlich sowie fachlich völlig unbe-
friedigende Transparenz-
Verfahren mit den Pflege-
noten stoppen können.

Jetzt sind alle Fach-
verbände gefragt, aus 
der Pflegetransparenz-
vereinbarung (PTV) 
auszusteigen und noch 
vor der Bundestagswahl 
eine gesetzliche Neure-
gelung zu fordern.

Denn das Konzept der Pflege-
noten lässt sich nicht in befriedi-
gender Weise nachbessern. Ganz 
im Gegenteil. Es be- und verhin-
dert die Qualitätsbemühungen. 
Für relevant wird das erklärt, was 
geprüft wird. Pflegeunternehmen 
und Mitarbeiter lernen, wie man 
gute Noten erzielt und dies unab-
hängig von den Qualitätseffekten 
für die Pflegebedürftigen. 

Wenn die Branche mit einer 
derartigen Qualitätsmentalität 
zufrieden ist, stellt sie sich ein Ar-
mutszeugnis aus und sich selbst 
ins Abseits.

Pflegequalität und hiervon zu 
unterscheiden die Lebensqualität 
lassen sich nicht messen oder zer-
tifizieren. Pflege und Begleitung 
älterer Menschen ist ein komplexer 
Prozess, der sich stets individuell 

auf den einzelnen Men-
schen ausrichten muss. 

Somit ist dieses 
Konzept der Pflege-
noten überflüssig wie 
ein Kropf. Zudem ist 
es fachlich nicht halt-
bar, methodisch un-
angemessen, kultu-
rell verfehlt, bei einer 
Durchschnittsnote von 

mittlerweile 1,2 für den Verbrau-
cher völlig nutzlos und wegen der 
enormen Bürokratiekosten volks-
wirtschaftlich nicht zu verantwor-
ten, auch weil diese Ressourcen 
der Pflege entzogen werden. 

Es müssten sich noch viel 
mehr Menschen über das der-
zeitige System empören und das 
Moratorium Pflegenoten unter-
stützen, wie es bereits mehrere 
1 000 Mitarbeitende und etwa 
vierhundert Pflegeunternehmen 
getan haben: Mehr dazu unter: 
www.moratorium-pflegenoten.de
 

Moratorium gegen Pflegenoten

„Jetzt aus der PTV aussteigen“

Saarbrücken (epd). Der Präsident 
des Deutschen Pflegerats, And-
reas Westerfellhaus, fordert eine 
grundlegende Neuausrichtung 
der Quali-
t ä t s - ü b e r -
p r ü f u n g e n 
in den Pfle-
g e h e i m e n . 
„Das ganze 
System ist 
eine Fehl-
steuerung“, 
sagte Wes-
t e r f e l l h a u s 
der „Saarbrücker Zeitung“. Ziel 
müsste es sein, den Grad der Pfle-
gebedürftigkeit zu verbessern. 

„Das wird längst nicht immer 
funktionieren, aber entsprechen-
de Anreize dafür sind gegenwär-
tig überhaupt nicht vorgesehen“, 
sagte Westerfellhaus. „Künftig 
muss die Verbesserung belohnt 
werden und nicht das Verwah-
ren.“ Darüber hinaus müsse man 
bei den Prüfkriterien differenzie-
ren: „Was an oberster Stelle ste-
hen muss, ist eine qualifizierte, 
hochwertige pflegerische Versor-
gung.“  

Neuausrichtung gefordert

„System ist eine 
Fehlsteuerung“

 Kassel (kesch). Nach jahre-
langen Rechtsstreitigkeiten 
hat das Bundessozialgericht 
nun höchstrichterlich klarge-
stellt, dass Pflegeheime und 
ambulante Pflegedienste die 
Benotung ihrer Qualität und die 
Veröffentlichung im Internet hin-
nehmen müssen. Dies sei nicht 
verfassungswidrig, betonten die 
Bundesrichter am 16. Mai 2013 in 
Kassel. Geklagt hatte die Kölner 
Caritas-Pflegeeinrichtung (CBT). 
In der aktuellen Liste der 

Länder-Durchschnittsnoten der 
Daten-Clearingstelle Pflege 
schneiden daher alle „sehr gut“ 
ab. Rheinland-Pfalz liegt mit 1,5 
am Ende, Baden-Württemberg 
erreicht die Bestmarke 1,0. 
Derzeit arbeitet eine Schieds-
stelle daran, den Pflege-TÜV 
weiterzuentwickeln. Mit Blick auf 
das Verfahren vor dem Bundes-
sozialgericht ging diese Arbeit 
allerdings nur schleppend voran.
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Hintergrund
Der Pflege-TÜV bleibt 
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